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Parteien 
 A._______,    
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Beschwerdeführer,  

  
 

 
gegen 
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Vorinstanz.  

  
 

 
 

Gegenstand 
 Einreiseverbot. 
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Sachverhalt: 

A.  

Der aus Bosnien und Herzegowina stammende Beschwerdeführer 

(geb. […]) wurde am 28. Juli 2021 am Zollamt Gamsen/Brig kontrolliert, als 

er als Lenker eines Lieferwagens Kleinwaren in die Schweiz transportieren 

wollte. Hierbei stellten die Mitarbeitenden des Grenzwachtkorps fest, dass 

er für Transporte in die Schweiz und den Schengenraum weder eine ent-

sprechende Bewilligung noch ein gültiges Visum besass.  

Im Anschluss an die Kontrolle gewährte das Grenzwachtkorps dem Be-

schwerdeführer das rechtliche Gehör zur allfälligen Verhängung von Ent-

fernungs- bzw. Fernhaltemassnahmen mit Wirkung für den gesamten 

Schengenraum. Er gab dazu keine Stellungnahme ab.  

B.  

Aufgrund dieses Sachverhalts erliess die Vorinstanz am 3. August 2021 

(eröffnet: 27. August 2021) gegenüber dem Beschwerdeführer ein Einrei-

severbot für die Dauer von zwei Jahren. Zudem ordnete sie die Ausschrei-

bung dieser Massnahme im Schengener Informationssystem (SIS II) an 

und entzog einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung.  

C.  

Am 2. September 2021 (Datum des Poststempels) gelangte der Beschwer-

deführer, handelt durch Ljubomir Golic, mit einem Gesuch um Aufhebung 

des Einreiseverbots an das SEM (BVGer act. 1), welches das mit mehreren 

Beweismitteln ergänzte Rechtsmittel am 7. September 2021 zuständig-

keitshalber an das Bundesverwaltungsgericht weiterleitete (BVGer act. 2). 

D.  

Mit Zwischenverfügung vom 22. September 2021 wurde der Beschwerde-

führer aufgefordert, bis zum 20. Oktober 2021 einen Kostenvorschuss zu 

leisten. Weil die angefochtene Verfügung in französischer Sprache ergan-

gen war, erhielt er zugleich Gelegenheit, dem Bundesverwaltungsgericht 

mitzuteilen, ob er wünsche, dass das Rechtsmittelverfahren in deutscher 

Sprache fortgeführt werde (BVGer act. 4). 

E.  

Nach fristgerechter Leistung des Kostenvorschusses reichte der Be-

schwerdeführer am 19. Oktober 2021 eine Beschwerdeergänzung ein und 

ersuchte um Fortführung des Rechtsmittelverfahrens in deutscher Sprache 

(BVGer 6). 
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F.  

Die Vorinstanz schloss in ihrer Vernehmlassung vom 2. November 2021 

auf Abweisung der Beschwerde (BVGer act. 9). 

G.  

Replikweise hielt der Beschwerdeführer am 15. November 2021 am einge-

reichten Rechtsmittel, den Rechtsbegehren und deren Begründung fest 

(BVGer act. 11). 

H.  

Auf den weiteren Akteninhalt wird, soweit rechtserheblich, in den Erwägun-

gen eingegangen. 

 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be-

schwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG, sofern keine 

Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 

VGG genannten Behörden. Dazu gehört auch das SEM, das mit der An-

ordnung eines Einreiseverbotes eine Verfügung im erwähnten Sinne und 

daher ein zulässiges Anfechtungsobjekt erlassen hat. Eine Ausnahme 

nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. 

1.2 Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet 

sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 

VGG). 

1.3 Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde le-

gitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte 

Beschwerde ist einzutreten (Art. 50 und 52 VwVG).  

1.4 Die angefochtene Verfügung erging in französischer Sprache, die 

Rechtsmitteleingabe vom 2. September 2021 hingegen wurde auf Deutsch 

verfasst. Gemäss Art. 33a Abs. 2 VwVG ist im Beschwerdeverfahren die 

Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend. Verwenden die Par-

teien eine andere Sprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache ge-

führt werden (Art. 33a Abs. 2 Satz 2 VwVG). Aufgrund des entsprechenden 
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Verfahrensantrags vom 19. Oktober 2021 (siehe BVGer act. 6) wird das 

Rechtsmittelverfahren in deutscher Sprache geführt.   

1.5 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der vorliegenden Sache 

endgültig (vgl. Art. 83 Bst. c Ziff. c Ziff. 1 BGG). 

2.  

Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann vorliegend die 

Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Miss-

brauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des 

rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit gerügt wer-

den (vgl. Art. 49 VwVG). Das BVGer wendet das Bundesrecht von Amtes 

wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG nicht an die Begründung der 

Begehren gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den 

geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgeblich ist 

grundsätzlich die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides  

(vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m.H.). 

3.  

3.1 Das SEM kann nach Art. 67 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsge-

setzes (AIG, SR 142.20) in der hier anwendbaren, bis am 21. November 

2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 (AS 2010 5925) Ein-

reiseverbote gegen ausländische Personen erlassen, die gegen die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen 

haben oder diese gefährden (Bst. a), Sozialhilfekosten verursacht haben 

(Bst. b) oder in Vorbereitungs-, Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft 

genommen worden sind (Bst. c). Das Einreiseverbot wird für eine Dauer 

von höchstens fünf Jahren verhängt (Art. 67 Abs. 3 erster Satz AIG). Es 

kann für eine längere Dauer verfügt werden, wenn die betroffene Person 

eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

darstellt (Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AIG). Aus humanitären oder anderen 

wichtigen Gründen kann die zuständige Behörde von der Verhängung ei-

nes Einreiseverbots absehen oder ein solches vollständig oder vorüberge-

hend aufheben (Art. 67 Abs. 5 erster Satz AIG).  

3.2 Das Einreiseverbot stellt keine Sanktion für vergangenes Fehlverhalten 

dar, sondern dient der Abwendung einer künftigen Störung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung (siehe Botschaft zum Bundesgesetz über die Aus-

länderinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft] 

BBl 2002 3813). Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von 

Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 
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2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) bildet 

den Oberbegriff der polizeilichen Schutzgüter. Sie umfasst unter anderem 

die Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung und der Rechtsgüter 

Einzelner (vgl. Botschaft, a.a.O. S. 3809). In diesem Sinne liegt ein 

Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter anderem 

dann vor, wenn gesetzliche Vorschriften oder behördliche Verfügungen 

missachtet werden (vgl. Art. 77a Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Ok-

tober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, 

SR 142.201]). Demgegenüber müssen bei der Annahme einer Gefährdung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung konkrete Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit er-

heblicher Wahrscheinlichkeit zu einem Verstoss gegen die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung führen wird (Art. 77a Abs. 2 VZAE). Bestand ein sol-

ches Verhalten in der Vergangenheit, so stellt dies ein wichtiges Indiz dar 

für die Annahme, dass die Gefahr entsprechender Störungen auch künftig 

besteht (vgl. etwa BVGE 2017 VII/2 E. 4.4 m.H.).  

3.3 Wird gegen eine Person, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mit-

gliedstaats der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsas-

soziation besitzt, ein Einreiseverbot verhängt, so wird sie nach Massgabe 

der Bedeutung des Falles im Schengener Informationssystem (SIS) zur 

Einreiseverweigerung ausgeschrieben (vgl. Art. 21 und 24 der Verordnung 

[EG] Nr. 1987/2006 vom 20. Dezember 2006 über die Einrichtung, den Be-

trieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten 

Generation [SIS-II], Abl. L 381/4 vom 28.12.2006 [nachfolgend: SIS-II-VO]; 

Art. 21 der N-SIS-Verordnung vom 8. März 2013 [SR 362.0]).  

4.  

4.1 Die Vorinstanz wirft dem Beschwerdeführer vor, als Chauffeur eines 

ausländischen Transportunternehmens ohne Visum und die hierfür erfor-

derliche Bewilligung in die Schweiz eingereist zu sein, um hierzulande Wa-

ren auszuliefern. Damit habe er gegen die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis 

am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 

2010 5925]) verstossen. Der Beschwerdeführer seinerseits hält hauptsäch-

lich dagegen, in Unkenntnis der geltenden Vorschriften gehandelt zu ha-

ben.  

4.2 Der ausländerrechtliche Begriff der Erwerbstätigkeit ist weit gefasst 

(vgl. statt vieler: Urteil des BVGer F-1827/2018 vom 30. September 2019 

E. 6.3.4 und MARC SPESCHA in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar 
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Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 11 AIG N. 2). Als Erwerbstätigkeit im 

Sinne des Gesetzes gilt jede üblicherweise gegen Entgelt ausgeübte un-

selbstständige oder selbstständige Tätigkeit, selbst wenn sie unentgeltlich 

erfolgt (Art. 11 Abs. 2 AIG). Eine Tätigkeit gilt dann als üblicherweise gegen 

Entgelt verrichtet, wenn sie ihrer Art und ihrem Umfang nach auf dem 

schweizerischen Arbeits- und Dienstleistungsmarkt angeboten wird (vgl. 

etwa Urteil des BVGer F-3451/2018 vom 22. Januar 2020 E. 5.1 sowie 

EGLI/MEYER, in: Caroni et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz 

über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, Art. 11 N. 6). Ohne Belang 

für die Qualifikation als Erwerbstätigkeit ist dabei, ob die Beschäftigung nur 

stunden- oder tageweise oder vorübergehend ausgeübt wird (vgl. Art. 1a 

Abs. 1 VZAE).  

4.3 Der Beschwerdeführer führt als Einmannbetrieb internationale Klein-

transporte durch und bedient hierbei u.a. Kundschaft in der EU und der 

Schweiz. Am 28. Juli 2021, als er vom Grenzwachtkorps angehalten wurde, 

war er daran, zwei Küchen von Bosnien nach Naters/VS zu liefern (vgl. 

Akten der Vorinstanz [SEM act.] 1). Aufgrund seiner Nationalität unterliegt 

die Tätigkeit des Betroffenen als Chauffeur eines konzessionierten auslän-

dischen Transportunternehmens der Bewilligungspflicht, weshalb er für die 

Einreise in die Schweiz eine vorgängige Bewilligung und ein Visum benö-

tigt hätte (zu den Fundstellen siehe SEM act. 1/3). Damit steht fest, dass 

er einer Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 11 Abs. 2 AIG nachgegangen 

ist, ohne über die dafür notwendige Bewilligung zu verfügen. Dies wird auf 

Rechtsmittelebene denn auch nicht bestritten.   

4.4 Wie erwähnt, argumentiert der Beschwerdeführer, dass ihm nicht be-

kannt gewesen sei, dass er für die ausgeübte Transporttätigkeit ein Visum 

benötigt hätte. Folglich habe er nicht bewusst gegen hierzulande geltende 

gesetzliche Bestimmungen verstossen. Einen Verstoss gegen die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AIG (in der 

hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung 

vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) begeht aber auch, wer Normen des 

Ausländerrechts zuwiderhandelt, ohne dass er sich dessen bewusst gewe-

sen ist. Dabei genügt es, wenn der ausländischen Person eine Sorgfalts-

pflichtverletzung zugerechnet werden kann. Unkenntnis oder Fehlinterpre-

tation der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften stellen normalerweise kei-

nen hinreichenden Grund dar, um von einer Fernhaltemassnahme abzuse-

hen. Jeder Ausländerin und jedem Ausländer obliegt es, sich über beste-

hende Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den ausländerrechtli-

chen Vorschriften ins Bild zu setzen und sich im Falle von Unklarheiten bei 
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der zuständigen Behörde zu informieren (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer 

F-6632/2019 vom 8. Oktober 2020 E. 4.3). Dem Beschwerdeführer ist da-

her die Ausübung einer illegalen Erwerbstätigkeit in zumindest pflichtwidri-

ger Unvorsichtigkeit anzulasten. Aus diesen Gründen hat er hinreichenden 

Anlass zur Verhängung eines Einreiseverbots im Sinne von Art. 67 Abs. 2 

Bst. a AIG (in der hier anwendbaren, bis am 21. November 2022 gültig ge-

wesenen Fassung vom 18. Juni 2010 [AS 2010 5925]) gegeben. 

5.  

5.1 Zu prüfen bleibt, ob die Fernhaltemassnahme in richtiger Ausübung 

des Ermessens ergangen und angemessen ist. Den Entscheid darüber, ob 

ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des zulässigen zeitli-

chen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG (in der hier anwend-

baren, bis am 21. November 2022 gültig gewesenen Fassung vom 18. Juni 

2010 [AS 2010 5925]) in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde (BGE 

139 II 121 E. 6.5.1; 108 Ib 196 E. 4a). Zentrale Bedeutung kommt dabei 

dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung 

zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Aus-

gangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder ge-

fährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhal-

tens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Per-

son (Art. 96 AIG; ferner statt vieler HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines 

Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).  

5.2 Wie dargelegt, hat der Beschwerdeführer durch die illegale Erwerbstä-

tigkeit gegen ausländerrechtliche Vorschriften verstossen. Dieses Fehlver-

halten wiegt nicht leicht, kommt doch den ausländerrechtlichen Normen im 

Interesse einer funktionierenden Rechtsordnung eine grosse Bedeutung 

zu. Namentlich das generalpräventiv motivierte Interesse, die ausländer-

rechtliche Ordnung durch eine konsequente Massnahmenpraxis zu schüt-

zen, ist als gewichtig einzustufen. Sodann liegt eine spezialpräventive Ziel-

setzung der Massnahme darin, die Betroffenen zu ermahnen, bei einer zu-

künftigen Einreise in die Schweiz nach Ablauf des Einreiseverbots die für 

sie geltenden Regeln zu beachten (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.2; Urteil des 

BVGer F-5785/2019 vom 30. April 2020 E. 7.2 m.H.). Darüber hinaus 

kommt bei Drittstaatsangehörigen der Rückfallgefahr im Vergleich mit 

Staatsangehörigen einer Vertragspartei des Freizügigkeitsabkommens 

(FZA, SR 0.142.112.681) eine geringere Tragweite zu (BGE 139 II 121 

E. 6.1; 136 II 5 E. 4.2; BVGE 2017 VII/2 E. 4.4). Es besteht somit ein ge-

wichtiges öffentliches Interesse an der Fernhaltung des Beschwerdefüh-

rers. 
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5.3 Dem öffentlichen Interesse sind die privaten Interessen des Beschwer-

deführers gegenüber zu stellen. Was die von ihm pauschal angeführte Be-

schränkung seiner Bewegungs- und Wirtschaftsfreiheit anbelangt, vermag 

sie das gewichtige öffentliche Interesse an der Anordnung eines Einreise-

verbots nicht aufzuwiegen. Allerdings gilt es vorliegend zu beachten, dass 

es sich um einen einmaligen Verstoss handelt, der Beschwerdeführer nicht 

vorbestraft ist, ihm lediglich fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird und 

das Grenzwachtkorps den betreffenden Verstoss gar nicht erst zur Anzeige 

brachte (SEM act. 1/3). Ausserdem scheint er laut den Beschwerdebeila-

gen 5-7 aus dem Vorfall vom 28. Juli 2021 die Lehren gezogen zu haben. 

So hat er anschliessend am 6. August 2021, noch bevor ihm das vorlie-

gende Einreiseverbot eröffnet worden ist, bei der Schweizer Botschaft in 

Wien die erforderlichen Unterlagen für das benötigte Visum eingereicht und 

hierfür eine Terminbestätigung erhalten. Mit Blick auf die bundesverwal-

tungsgerichtliche Praxis (siehe Urteile F-5471/2020 vom 28. Februar 2022, 

F-5468/2020 vom 17. Januar 2022, F-2152/2021 vom 15. Dezember 2021, 

F-508/2021 vom 24. November 2021 oder F-5791/2019 vom 24. August 

2020) ist die Fernhaltemassnahme daher entsprechend zu reduzieren. Da-

mit wird den auf dem Spiel stehenden öffentlichen und privaten Interessen 

sowie den Anforderungen an eine rechtsgleiche Verwaltungspraxis ausrei-

chend Rechnung getragen.   

6.  

Verhältnismässig, zur Wahrung der Interessen der Gesamtheit aller Schen-

gen-Staaten notwendig und nicht zu beanstanden ist schliesslich die Aus-

schreibung des Einreiseverbots im Schengener Informationssystem (vgl. 

Art. 21 i.V.m. Art 24 Ziff. 3 SIS-II-Verordnung), geht es doch in Konstellati-

onen wie der vorliegenden um zentrale Bestimmungen der migrations-

rechtlichen Ordnung (vgl. Urteil des BVGer F-5665/2019 vom 21. Juli 2021 

E. 7; F-3451/2018 vom 22. Januar 2020 E. 8). 

7.  

Aus diesen Erwägungen folgt, dass das auf zwei Jahre befristete Einreise-

verbot Bundesrecht verletzt (Art. 49 VwVG). Es ist hinsichtlich seiner Dauer 

aufzuheben und auf den Urteilszeitpunkt zu begrenzen. In diesem Sinne 

ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. 

8.  

8.1 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind dem Beschwerdefüh-

rer die Verfahrenskosten von Fr. 800.– im Umfang des Unterliegens, mithin 

im Betrag von Fr. 600.–, aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. 
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des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigun-

gen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 

8.2 Der teilweise obsiegende Beschwerdeführer hat grundsätzlich An-

spruch auf Ersatz der ihm erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 

1 und 2 VwVG; Art. 7 ff. VGKE). Es ist jedoch nicht davon auszugehen, 

dass ihm – der nicht anwaltlich vertreten ist – aus dem vorliegenden Ver-

fahren Kosten im Sinne der massgebenden Bestimmungen entstanden 

sind. Deshalb ist ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen. 

 

Dispositiv nächste Seite 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Das Einreiseverbot wird auf 

den Zeitpunkt des Urteils befristet. 

2.  

Die Verfahrenskosten von Fr. 600.– werden dem Beschwerdeführer aufer-

legt und vom geleisteten Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 800.– in Ab-

zug gebracht. Der Restbetrag von Fr. 200.– wird dem Beschwerdeführer 

zurückerstattet. 

3.  

Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer und die Vorinstanz. 

 

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Regula Schenker Senn Daniel Grimm 

 

 

 

Versand: 
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Zustellung erfolgt an: 

– den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilage: Zahladressformular) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. ZEMIS […]) 

 

 

 


